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Die vorliegende Richtlinie wurde an der Sitzung der Geschäftsleitung HBA vom 18. Januar 2017 in Kraft gesetzt und am 7. Dezember 2020 

durch die HBA-Fachkoordination Gebäudetechnik überarbeitet. 
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1. Allgemeine Grundsätze 
Für die Bauvorhaben des Hochbauamtes des Kantons Zürich ist die Empfehlung 

Gebäudetechnik der KBOB (Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane 
der öffentlichen Bauherren) in vollem Umfang anzuwenden. Das Kapitel “Ergänzungen des 
Hochbauamtes“ beschränkt sich auf wenige Ergänzungen und Präzisierungen dazu. Bei 

Widersprüchen gehen die Vorgaben des HBA der KBOB-Empfehlung vor. 

2. Auszug «KBOB-Empfehlung» 
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3. Ergänzungen des Hochbauamtes 
3.1. Heizung und Kälte: Technische 

Anforderungen 

Allgemein 

 Bei Umbauten und Installationserweiterungen sollten nach Möglichkeit bestehende 

Fabrikate und Ausführungen beibehalten werden. 

Armaturen, Regelorgane, Pumpen 

 Alle Armaturen müssen in rostfreier Qualität ausgeführt oder mit einer entsprechenden 

Oberflächenbehandlung versehen sein. 

Neu im Text KBOB erwähnt Rohrleitungen, Verteiler, Schweissung 

 Vor Inbetriebnahme der Installationen muss das gesamte Leitungsnetz durchgespült 

und in der Regel 24 Stunden lang mit einem 1,3-fachen Betriebsdruck abgepresst und 
auf Dichtheit geprüft werden. Die Druckprüfungsprotokolle sind dem HBA in schriftlicher 
Form abzugeben. 

 Bei kleineren Leitungsdimensionen sind Pressfitting-Systeme in rostfreier Ausführung 
den geschweissten Installationen vorzuziehen. 

 Zur Verhinderung von Kältebrücken und Tauwasser müssen gedämmte Rohrschellen 

(Kälterohrschellen) verwendet werden. Die Dämmstärke muss der vorgesehenen 

Leitungsisolationsstärke entsprechen. 

Oberflächenbehandlungen 

 Alle fertig installierten Rohre müssen mit einer einwandfreien Oberflächenbehandlung 
versehen werden, welche einen dauerhaften Korrosionsschutz gewährleistet (gilt nicht 

bei rostfreiem Rohrmaterial). 

Kältemittel-Leitungen 

 Im Aussenbereich müssen Dämmungen mechanisch geschützt werden. 

3.2. Dämmungen: Technische Anforderungen 

 Leitungsdurchführungen durch Wände und Decken sind in der Regel in derselben 
Qualität zu dämmen wie das übrige Leitungsnetz (Spezielle Anforderungen bei 

Brandabschnitten sind zu beachten). 
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Empfohlene Dämmungen: 

(siehe auch Empfehlungen des Verbandes Schweizerischer Isolierfirmen VSI und eco-bau) 

Ausführung der Dämmung Dampf und 

Kondensat 

sowie 

Heisswasser 

Heizung und 

Sanitär - WW 

Sanitär KW Kälte  

(ca. +6°C) 

Gewerbliche 

Kälte 

Synthetischer, 
geschlosseporiger Kautschuk  X X X X 

Mineralwollschalen, kaschiert 
mit glasfaserverstärkter 
Alufolie 

X X    

HFCKW-freie PIR-Schalen mit 
Stucco-Folienmantel  X X   

Angesetzte FCKW- und 
HFCKW-freie PIR-Schalen mit 
äusserem Dampfsperr-Anstrich 

   X  

3.3. Dämmungen: Ausführung 

Allgemein 

 Falls Dämmungen mechanisch geschützt werden sollen (insbesondere in Zentralen bis 
zu einer Höhe von 2.10 m sowie in allen Aussenbereichen), ist eine Ummantelung aus 
Alu-Blech zu verwenden. 

 Ab einer Höhe von 2.10 m müssen Dämmungen in der Regel nicht mechanisch 
geschützt werden.  

 Bei Leitungen, die hinter Verkleidungen geführt werden, ist auf eine Ummantelung zu 

verzichten.  
 Dämmungen sind derart auszuführen, dass Flanschverbindungen problemlos gelöst 

werden können. 

 Metallische Verkleidungen von Dämmungen dürfen keinen direkten Kontakt mit den 
Rohrleitungen haben. 

 Wärmedämmungen sind satt gestossen und fugenversetzt anzubringen. Hohlräume 

zwischen Anlageteilen und Dämmstoffen sind zu vermeiden. 
 Dämmsysteme sind so zu montieren, dass demontierbare Armaturen ohne 

Beschädigung der Dämmung ein- und ausgebaut werden können (z.B. 

Berücksichtigung von Schraubenlängen bei Flanschverbindungen). 

Kälteleitungen 

 Kälteleitungen müssen vor dem Aufbringen des Dämmmaterials mit einem 
«dämmmaterialverträglichen» Korrosionsschutz versehen werden. 

 Dämmungen von Kälteleitungen müssen auf der wärmeren Seite eine Dampfsperre 

aufweisen, die nicht unterbrochen werden darf. Es sind folgende Minimalwerte 
einzuhalten: 
 Temperatur des Kältemediums: 

+8°C bis +12°C: Sperrwert (μ * d) > 10 m 
0°C bis +8°C: Sperrwert (μ * d) > 100 m 



 

 
Hochbauamt 

11/11 

 

 
 

 Die entsprechenden Nachweise (Schichtdickenmessungen) sind dem HBA abzugeben. 
 Dämmungen dürfen durch äussere Aufhängungen nicht gequetscht werden 

(Kondensationsgefahr durch verringerte Dämmwirkung). 

 Ausschäumungen vor Ort sind möglichst zu vermeiden, da die Qualität kaum überprüft 
werden kann. 

 Entlüftungs- und Entleerungsleitungen an Kälteanlagen sind auf eine Länge von 30 bis 

50 cm zu dämmen. 

3.4. Projektdokumentation und Nachweise 

 Abweichung zu Kapitel 2 Seite 8: Das HBA prüft, ob alle geforderten Dokumente 
vorliegen. Die inhaltliche Richtigkeit liegt in der Verantwortung des Fachplaners, 

respektive des Planungsteams. 


